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Zweite Ordnung zur Änderung der Ordnung über das Auslaufen von Prüfungs-
ordnungen des Fachbereichs Wirtschaft 

 der Fachhochschule Bielefeld 
(University of Applied Sciences) 

vom 02.Februar 2023   
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 i.V.m. § 28 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes 
über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 
16. September 2014 (GV. NRW. S. 547) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 25.November 2021 (GV.NRW.S, 1210a) hat der Fachbereich Wirtschaft der Fach-
hochschule Bielefeld folgende Ordnung als Änderungssatzung erlassen: 
 

Artikel I 
 
Die Ordnung über das Auslaufen von Prüfungsordnungen des Fachbereichs Wirtschaft 
der Fachhochschule Bielefeld vom 23.Juni 2021 (Verkündungsblatt der Fachhochschu-
le Bielefeld – Amtliche Bekanntmachungen- 2021, Nr.55 b, Seiten 638-639) in der 
Fassung vom 18.Mai 2022 (Verkündungsblatt der Fachhochschule Bielefeld – Amtliche 
Bekanntmachungen- 2022, Nr.25c, Seite 269) wird wie folgt geändert: 
 
§ 1 II wird wie folgt geändert: 
Der erste Satz wird gestrichen. 
 
§ 2 wird wie folgt geändert 
(5) Zum Ende des Sommersemesters 2023 tritt die Prüfungsordnung für folgenden 

Studiengang außer Kraft: 
Bachelor Public Administration in Kooperation mit der VWA Münster vom 17. Juli 
2018 
 

(7) Zum Ende des Sommersemesters 2025 treten die Prüfungsordnungen für folgen-
de Studiengänge außer Kraft: 

2. Master International Business Management 23.Juli 2020 in der Fassung der 
Änderung vom 15. November 2021 

3. Master Wirtschaftsinformatik vom 06. Juni 2016 in der Fassung der Ände-
rung vom 20. September 2021 
 

(8) Zum Ende des Sommersemesters 2026 tritt die Prüfungsordnung für folgenden  
Studiengang außer Kraft: 

Master Verbundstudiengang Wirtschaftsrecht vom 22. Dezember 2021 
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Artikel II 
Diese Ordnung wird im Verkündungsblatt der Fachhochschule Bielefeld – Amtliche Be-
kanntmachungen – bekannt gegeben. Sie tritt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung 
in Kraft. 

----------------------------------------------------------------------------- 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschu-
len des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen 
Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn  
1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,  
2. das Präsidium hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher 
beanstandet,  
3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt, oder  
4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rü-
geausschlusses nicht hingewiesen worden.  
 
Ausgefertigt aufgrund eines Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs Wirt-
schaft vom 16.11.2022 und eines Eilbeschlusses des Fachbereichsratsvorsitzenden 
des Fachbereichs Wirtschaft vom 06.Dezember 2022. 
 
Bielefeld, 02.Februar 2023 
 
Die Präsidentin 
der Fachhochschule Bielefeld 
 
gez. i. V. U. Schäfermeier 
 
Prof. Dr. I. Schramm-Wölk 
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